
Stadt Raguhn-Jeßnitz Raguhn-Jeßnitz, 28.10.2025
Amt: Bauamt Kurzzeichen SB: Herr Schulz
Az.:

BESCHLUSSVORLAGE NR. 147-2025

Vorgesehene
Beratungsfolge

Sitzung
am:

Behandlung des TOP Abstimmung

öffentlich nichtöffentlich
Haupt- und
Finanzausschuss

19.11.2025 7 7 0 0

Stadtrat 10.12.2025 0 0 0 0

GEGENSTAND: Außerplanmäßige Auszahlungen  gemäß  §  105  KVG  zur
Umsetzung des  KFW  Förderprogrammes  Natürlicher Klimaschutz
in Kommunen (444)  Baumpflanzung im OT Raguhn    

Kurzdarstellung des  Sachverhaltes: Die Stadt  Raguhn-Jeßnitz  ist  aufgrund  der
einschlägigen Rechtsvorschriften  verpflichtet,  vor  der  Vergabe  von  Aufträgen  eine
Ausschreibung zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes durchzuführen.
Um ein  wirtschaftliches  Ergebnis  zu  erzielen,  wurde  eine  öffentliche  Ausschreibung
auf dem  Internetplattform  E-Vergabe  am  12.09.2025  veröffentlicht.  Das  günstigste
Angebot ergab einen Bruttopreis von 45.382,67 .
Der Stadt  Raguhn-Jeßnitz  werden  mit  Zuwendungsbescheid  Mittel  des  Klima-  und
Transformationsfonds des  Bundes  für  einen  zweckgebundenen  Zuschuss  in  Höhe
von 90,00%  zur  Anteilsfinanzierung  der  tatsächlich  entstehenden  zuschussfähigen
Kosten, jedoch  maximal  23.400,00  , gewährt.  Die  maximal  förderfähigen  Kosten
belaufen sich auf 26.000,00 .

Für die  investive  Maßnahme  5511002504  Programm  Natürlicher Klimaschutz  in
Kommunen  in  Raguhn  ergeben  sich  Gesamtkosten  im  Haushaltsjahr  2025  in  Höhe
von 45.382,67  . Mit  dem  Förderprogramm  der  KFW  Natürlicher Klimaschutz  in
Kommunen  stehen  Fördermittel  in  Höhe  von  23.400   zur  Verfügung.  Der
Eigenanteil der  Stadt  Raguhn-Jeßnitz  beläuft  sich  auf  21.982,67  . Dieser  kann  aus
Mitteln der investiven Maßnahme 5511009901 Ersatzpflanzungen  finanziert werden.
 

Produkt-Sachkonto nehmend:

551100.09630000.78530000      45.382,67 

Produkt-Sachkonto gebend:

551100.23110000.68100000      23.400,00 

551100.09630000.78530000     21.982,67    

Gesetzliche
Grundlagen:

§§ 45, 105 KVG LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes
Sachsen-Anhalt)
§§ 3, 6 Hauptsatzung der Stadt Raguhn-Jeßnitz  

Finanzielle Auswirkungen:
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Produkte / Kostenstellen im laufenden HH-Jahr Folgejahr/e 
551100.09630000.78530000 34.857,12 2027: 5.262,78 

2028: 5.262,78 

Beschluss-Vorschlag: Der Stadtrat  der  Stadt  Raguhn-Jeßnitz  beschließt  die
Bereitstellung von  finanziellen  Mitteln  für  die  investive  Maßnahme  5511002504
Programm  Natürlicher Klimaschutz in Kommunen  Raguhn in Höhe von 45.382,67 .
Die Deckung  der  außerplanmäßigen  Auszalung  erfolgt  aus  den  Produktsachkonten
wie folgt:

551100.23110000.68100000       23.400,00 

551100.09630000.78530000       21.982,67  

ABSTIMMUNGSERGEBNIS
Mitgliederzahl: 21

Anwesende Mitglieder: davon Mitwirkungsverbot (§ 33 KVG LSA): ____
Ja-Stimmen

Nein-Stimmen
Enthaltungen


